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Psychotherapie (Heilpraktikergesetz)

Neben dem Arztberuf mit Approbation ist die Ausübung der Heilkunde in Deutschland seit 1939 nur mit 
einer Erlaubnis nach dem Heilpraktikergesetz legal möglich. 
Eine Erlaubnis, in einem begrenzten Gebiet bzw. Teilbereich der Heilkunde tätig zu sein, ist dem Wort-
laut des Heilpraktikergesetzes nicht zu entnehmen. Der Anspruch auf eine begrenzte Erlaubniserteilung 
ergab sich aus der verfassungsgemäßen Auslegung des Heilpraktikergesetzes durch die Rechtsprechung 
des Bundesverfassungsgerichts und des Bundesverwaltungsgerichts.

Das Ansinnen der auf das Gebiet der Psychotherapie begrenzten Heilpraktikererlaubnis war es ursprüng-
lich, dass auch Diplom-Psychologen Zugang zur heilkundlichen Versorgung erhalten konnten. Denn bis 
zur Psychotherapiereform und dem Inkrafttreten des Psychotherapeutengesetzes am 1. Januar 1999 
war es einzig Ärzten vorbehalten, Psychotherapie vollumfänglich auszuüben.

Heilpraktiker mit einer auf das Gebiet der Psychotherapie beschränkten Erlaubnis sind seit 1993 in 
Deutschland neben psychologischen und ärztlichen Psychotherapeuten sowie Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeuten befugt, Heilkunde im Bereich der Psychotherapie auszuüben, allerdings – anders als 
diese – ohne Eintrag ins Arztregister und ohne Teilnahme an der vertragsärztlichen Versorgung. Sie dür-
fen nicht die geschützte Berufsbezeichnung Psychotherapeut führen.

Abgrenzung
Ausübung der Heilkunde ist im Sinne des Heilpraktikergesetzes jede berufs- oder gewerbsmäßig vorge-
nommene Tätigkeit zur Feststellung, Heilung oder Linderung von Krankheiten, Leiden oder Körperschä-
den bei Menschen, auch wenn sie im Dienste von anderen ausgeübt wird (§ 1 Abs. 2 HeilprG).

Nicht darunter fallen sowohl die Beratende Psychologie als auch die durch Psychologische Psychothera-
peuten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten nach dem Psychotherapeutengesetz ausgeüb-
te Tätigkeit, wenngleich auch diese „heilkundliche Psychotherapie“ praktizieren (§ 1 PsychThG).
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Voraussetzungen und Erlaubnis

Psychologen

Studierte Psychologen (Universitätsabschluss mit Diplom oder Master) können die Heilpraktikererlaub-
nis begrenzt auf das Gebiet der Psychotherapie durch ein spezielles, vereinfachtes Erlaubnisverfahren 
erwerben. Sie müssen keine gesonderte Prüfung ablegen, wenn sie bestimmte Voraussetzungen erfül-
len. Es wird nach Aktenlage entschieden. Je nach Bundesland sind unterschiedliche Behörden dafür zu-
ständig. Rechtsgrundlagen dieses speziellen Zulassungsverfahrens sind das Heilpraktikergesetz und die 
Durchführungsverordnung.

Berufsbezeichnung

Oft gebrauchte Berufsbezeichnungen für Personen, die Psychotherapie mit Erlaubnis nach dem Heil-
praktikergesetz ausüben, lauten:

• Heilpraktiker beschränkt auf das Gebiet der Psychotherapie
• Heilpraktiker eingeschränkt auf das Gebiet der Psychotherapie
• Heilpraktiker für Psychotherapie
• Heilpraktiker (Psychotherapie)

Wer Psychotherapie mit einer Erlaubnis nach dem Heilpraktikergesetz ausübt, darf nicht die Berufsbe-
zeichnung Psychotherapeut führen. Diese Berufsbezeichnung ist gemäß § 1 Abs. 1 Satz 4 Psychothera-
peutengesetz geschützt. 
Diese Berufsbezeichnung dürfen nur Psychologische Psychotherapeuten, Kinder- und Jugendlichenpsy-
chotherapeuten sowie Ärztliche Psychotherapeuten führen.
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Geschichte

In einem Urteil bestätigte das Bundesverwaltungsgericht bereits 1983, dass das Heilpraktikergesetz auch 
auf Diplom-Psychologen mit psychotherapeutischer Weiterbildung eingeschränkt auf das Gebiet der 
Psychotherapie anzuwenden ist, und dass aufgrund der „staatlich anerkannten und überprüften akade-
mischen Ausbildung“ in diesem Falle keine Kenntnisprüfung abzuverlangen sei.
Verschwiegenheitspflicht

Heilpraktiker unterliegen der Verschwiegenheitspflicht, die sich seit Inkrafttreten des Patientenrechte-
gesetzes 2013 als Nebenpflicht aus dem geschlossenen Behandlungsvertrag ergibt.
Die Pflicht zum Abschluss eines Behandlungsvertrages ergibt sich ebenfalls aus dem Patientenrechtege-
setz. Aus der Verschwiegenheitspflicht folgt ein Zeugnisverweigerungsrecht im Zivilprozess nach § 383 
Abs. 1 Nr. 6 ZPO.

Heilpraktikerhonorare sind gemäß § 630a BGB frei vereinbar. Für die Vergütung der Heilpraktikerleistun-
gen bietet das GebüH (Gebührenverzeichnis für Heilpraktiker) eine Berechnungshilfe.

Allerdings sind die dort genannten Honorare auf dem Stand von 1985, da das Verzeichnis seit seiner Auf-
stellung nicht aktualisiert wurde. Kritisiert wird zudem, dass die Anwendung dieses Gebührenverzeich-
nisses eine kartellrechtlich verbotene Preisabsprache darstelle, da ihm die Rechtskraft einer gesetzlichen 
Gebührenordnung fehle.

Die Kostenübernahme durch private Krankenversicherungen ist von den im jeweiligen Tarif versicherten 
Leistungen abhängig. Beihilfestellen des öffentlichen Dienstes übernehmen psychotherapeutische Heil-
praktikerkosten nicht regelhaft.

Gemäß § 4 Nr. 14 Buchst. a UStG sind Heilbehandlungen im Bereich der Humanmedizin, die im Rahmen 
der Ausübung der Tätigkeit u. a. als Heilpraktiker durchgeführt werden, umsatzsteuerfrei.
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